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1.2.1.1 Dienstleistungen kennen 
 
Erstellt Liste mit mindestens 3 Dienstleistungen/Qualitätsstandards selbständig 
 
Sackgeldsparkonto Das Einsteigerkonto für Kinder im Alter von 10 bis 16 Jahren, 

welche ihr Sackgeld selber verwalten. Über dieses Konto 
können die Kinder ohne die Unterschrift der Eltern verfügen. 
Ein- und Auszahlungen ist die Hauttransaktion von diesem 
Konto. Der Zinssatz dieses Konto beträgt aktuell 0.750 %. Es 
ist wie jedes Sparkonto Verrechnungssteuerpflichtig.  

 Man kann jederzeit gesamtes Guthaben verfügen. 
 Dieses Konto ist Spesenfrei. 
 Die Basisdienstleistungen sind Bar- und Zahlungsverkehr, 

Vergütungs- und Daueraufträge wie Einzahlungsscheine. 
 
Jungendlohnsparkonto Dieses Konto dient für Jugendliche bis 25 Jahre und ist quasi 

der Vorgänger des Lohnsparkontos. Über dieses Konto erfolgt 
den monatlichen Lohn. Trotz hohem Zins können alle 
Zahlungen über dies erfolgen.  

 Es gilt ein Vorzugszins bis CHF 25'000.- von 1.750%. Ist mehr 
auf dem Konto vorhanden, wird ein Zins von 0.375 gewährt. 
Für dieses Konto wird die Gebühr von CHF 30 pro Jahr für die 
Maestro-Karte nicht verlangt.  

 Dieses Konto ist Verrechnungssteuerpflichtig.  
 Es ist jederzeit gesamtes Guthaben verfügbar. 
 Für die Kontoführung werden keine Spesen verlangt. Dies gilt 

auch für die Buchungsspesen, Postenauszug wie auch Porti. 
 Dies Basisdienstleistungen sind Bar- und Zahlungsverkehr, 

Vergütungs- und Daueraufträge, DTA, LSV, BESR und 
Einzahlungsscheine. 

 Jeden Monat gibt es einen detaillierten Kontoauszug. 
 Der Abschluss erfolgt jährlich. 
 
Rentensparkonto Dieses Konto dient für Rentnerinnen und Rentner ab 60 

Jahren. Auf dieses Konto wird monatlich die Rente überwiesen. 
Für dieses Konto wird ein leicht höherer Zinssatz von 0.375% 
gewährleistet als für das Lohnsparkonto. 

 Man kann jederzeit gesamtes Guthaben verfügen. 
 Für die Kontoführung wird CHF 33-39 Spesen verlangt für die 

Kontoführung. 
 Die Basisdienstleistungen sind Bar- und Zahlungsverkehr, 

Vergütungs- und Daueraufträge, DTA, LSV, BESR und 
Einzahlungsscheine. 

 
Sinnvolle neue Dienstleistungen/Standards eingebracht 
 
Die Kantonalbank bietet ein Geschenkkonto an. Dieses Konto kann von 
Familienangehörigen eröffnet werden. Es folgt ab der Eröffnung Einlagen der jeweiligen 
Person. Nach dem 18. Geburtstag kann der/die Beschenkte vom Geld des 
Geschenkkontos verfügen. 
 
Wie ich von meinen Schulkameraden auch schon gehört habe, verkaufen sie auch 
Lotterielose. Die Post verkauft auch Kioskartikeln, Papeterieartikel, Kehrichtsack-, Auto- 
und Velovignetten und Handykarten. Vielleicht wären solche Zusatzprodukte auch bei uns 
gefragt. 
 


